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Praxisfall & USt - Vorsteuerabzug aus Sportanlagen
Wie sind Mitgliedsbeiträge und Nutzungsentgelte
steuerlich abzugrenzen?

Der Vorsteuerabzug aus der Errichtung und

dem Betrieb von Sportanlagen ist ein Thema,

bei dem Vereine immer wieder auf den Wider-

stand des Finanzamts stoßen. Nicht immer ist

dabei die Rechtsauffassung des Finanzamts,

die Einnahmen aus der Nutzung der Einrich-

tung als umsatzsteuerfrei zu qualifizieren,

„wasserdicht“. Das lehrt folgender Fall aus der

Praxis.

Verein errichtet Traglufthalle und will Vor-

steuer ziehen

Ein gemeinnütziger Hockeyverein hat mehrere

Mannschaften, von denen zwei in Amateurli-

gen spielen. Für den winterlichen Trainingsbe-

trieb hat der Verein kürzlich eine Traglufthalle

errichtet. Um die Kosten für Betrieb und Bau

der Halle zu finanzieren, erhebt der Verein

von den Mannschaften Nutzungsgebühren,

die von deren Mitgliedern eingezogen wer-

den. Den Mannschaften steht es frei, die Halle

(entgeltlich) zu nutzen oder die Freiplätze

(kostenfrei). Außerdem vermietet der Verein

die Halle in geringem Umfang auch an Dritte

(zum Regelsteuersatz).

Der Verein macht aus den Kosten für die Er-

richtung und den Betrieb der Traglufthalle den

vollen Vorsteuerabzug geltend, weil die Nut-

zung der Halle ausschließlich entgeltlich er-

folgt. Auf die Nutzungsgebühren auch der Mit-

glieder erhebt er Umsatzsteuer zum ermäßig-

ten Steuersatz (nach § 12 Abs. 2 Nr. 8a UStG).

Das Finanzamt führte eine Umsatzsteuerson-

derprüfung durch und kam zum Ergebnis, dass

nur ein anteiliger Vorsteuerabzug zu dem An-

teil möglich ist. zu dem die Halle an Dritte ver-

mietet wird. Die Nutzungsgebühren der Mit-

glieder seien dagegen als zusätzliche Mit-

gliedsbeiträge zu behandeln und damit um-

satzsteuerfrei.

Hat das Finanzamt Recht?

Die Auffassung des Finanzamts entspricht we-

der den vereinsrechtlichen Voraussetzungen

für Mitgliedsbeiträge noch den Vorgaben der

Finanzverwaltung für echte Mitgliedsbeiträge.

Was ist ein Mitgliedsbeitrag?

Mitgliedsbeiträge sind nur, was das Mitglied

dem Verein aus dem gesellschaftsrechtlichen

Verhältnis schuldet. Beiträge müssen deswe-

gen der Art (Regel- oder Sonderbeiträge) und

dem Inhalt (Geld- oder Arbeitsleistungen)

nach in der Satzung geregelt sein.

Nach diesen vereinsrechtlichen Vorgaben han-

delt es sich bei den Zahlungen der Mitglieder

für die Nutzung der Halle um keine (Sonder-

)Beiträge, weil es keine entsprechende Sat-

zungsregelung gab. Außerhalb der Satzung
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(etwa in einer Beitragsordnung oder durch Be-

schluss der Mitgliederversammlung) können

Beiträge nicht verpflichtend geregelt werden.

Echte und unechte Beiträge

Die Finanzverwaltung grenzt trotz langjäh- ri-

ger anderslautender Rechtsprechung bei der

umsatzsteuerlichen Behandlung von Mitglie-

derzahlungen weiterhin „echte“ von „unech-

ten“ Mitgliedsbeiträgen ab (UStAE Ab-

schn. 1.4. Ziff. 1). Danach sind Beiträge man-

gels Leistungstausch nicht steuerbar, wenn

„eine Vereinigung zur Erfüllung ihrer den Ge-

samtbelangen sämtlicher Mitglieder dienen-

den satzungsgemäßen Gemeinschaftszwecke

tätig wird und dafür echte Mitgliederbeiträge

erhebt, die dazu bestimmt sind, ihr die Erfül-

lung dieser Aufgaben zu ermöglichen.“ Es

fehle dann an einem Leistungsaustausch mit

dem einzelnen Mitglied.

Dagegen liegen unechte (steuerbare) Zahlun-

gen vor, wenn ein Verein für Leistungen, die

den Sonderbelangen der einzelnen Mitglieder

dienen, Entgelte erhebt, die nach der tatsäch-

lichen oder vermuteten Inanspruchnahme

durch die Mitglieder bemessen sind.

Nach dieser Definition sind die Zahlungen der

Mannschaftsmitglieder für die Nutzung der

Halle ohne Zweifel als „unechte“ Beiträge

steuerbar.

Die Auffassung des Finanzamts weicht also

klar von den Vorgaben der Bundesfinanzver-

waltung ab. Deren Auffassung entspricht aber

nicht der Rechtsprechung von EuGH und BFH.

Dort wird nämlich nicht unterschieden zwi-

schen Mitgliedsbeiträgen und Entgelten für

bestimmte Leistungen des Vereins. Aus um-

satzsteuerlicher Sicht macht es also keinen

Unterschied, ob die Zahlungen als Beiträge o-

der als Entgelte für eine konkrete Leistung be-

handelt werden.

Das eigentliche Problem: Steuerbefreiung als

sportliche Veranstaltung

Der Prüfer des Finanzamts ist erkennbar nicht

vertieft mit der Thematik vertraut. Dabei

könnte er eine steuerrechtlich profundere Ar-

gumentation nutzen: Er könnte die Nutzungs-

entgelte als Teilnahmegebühren für eine

sportliche Veranstaltung behandeln, die nach

§ 4 Nr. 22a UStG umsatzsteuerbefreit ist.

Diese Regelung befreit sportliche Veranstal-

tungen gemeinnütziger Vereine von der Um-

satzsteuer, wenn das Entgelt in Teilnehmerge-

bühren besteht. Die Steuerfreiheit erfasst or-

ganisatorische Maßnahmen (= Veranstaltun-

gen) eines Sportvereins, die es aktiven Sport-

lern ermöglichen, Sport zu treiben, wobei eine

bestimmte Organisationsform oder -struktur

nicht vorgegeben ist.

Nicht steuerfrei ist die bloße Nutzungsüberlas-

sung von Sportgegenständen oder -anlagen

(BFH, Urteil vom 20.03.2014, Az. V R 4/13).

Die Anforderungen an eine „sportliche Veran-

staltung“ sind dabei nicht allzu hoch. Eine Nut-

zungsgebühr für eine Sportanlage kann zur

Teilnahmegebühr für eine sportliche Veran-

staltung werden, wenn der Verein über die
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bloße Zurverfügungstellung der Anlage (nur

geringe) Organisationsleistungen erbringt.

Beispiel Das FG München hat das Überlas-

sen eines Schießstands bereits deswegen als

sportliche Veranstaltung betrachtet, weil

das Schießen immer unter Aufsicht von Per-

sonen stattfand, die der Verein gestellt

hatte (FG München, Urteil vom 29.01.2015,

Az. 14 K 1553/12). Damit gewährleistete der

Verein einen organisatorischen Rahmen,

ohne den das Schießen nicht durchgeführt

werden konnte bzw. durfte.

Das muss dann auch für das gemeinschaftliche

Training einer Mannschaft gelten.

Es spielt wie das FG München feststellt keine

Rolle, ob das Entgelt der Vereinbarung nach

für die bloße Nutzung der Halle bezahlt wird.

Die Tatsache, dass dort das gemeinschaftliche

Training unter Aufsicht oder Anleitung eines

Trainers erfolgt, qualifiziert das Nutzungsent-

gelt zur Teilnahmegebühr am Training also an

einer sportlichen Veranstaltung.

Ein Wahlrecht des Vereins gibt es hier nicht.

Es dürfte auch fraglich sein, ob diese steuerli-

che Behandlung durch eine entsprechende or-

ganisatorische Änderung anders bewertet

werden kann.

Die denkbare aber ungünstige Gestaltungs-

möglichkeit

Um den Vorsteuerabzug zu sichern, wäre nur

Folgendes denkbar: Die Mannschaft tritt nicht

als Teil des Vereins auf, sondern als eigene Or-

ganisation (Steuerpflichtiger). Die Mannschaft

mietet also die Halle an und die Zahlungen der

Mitglieder gehen an die Mannschaft, die dann

den Betrag gesammelt an den Verein entrich-

tet.

Es handelt sich dann nicht mehr um eine

sportliche Veranstaltung des Vereins. Die

Mannschaft ist als (BGB-Gesellschaft oder

nichtrechtsfähiger Verein) nicht gemeinnützig.

Sie unterfällt damit nicht der Befreiungsrege-

lungen des § 4 Nr. 22b UStG.

Diese Gestaltung wird aber dazu führen, dass

das Finanzamt die Überlassung der Halle an

die Mannschaften nicht mehr als Zweckbe-

trieb anerkennt. Das hat Folgen für die Finan-

zierung: Es dürfen dafür keine zweckgebunde-

nen Mittel verwendet werden, bzw. es findet

eine Überführung in den steuerpflichtigen Be-

reich statt, die mit nicht zeitnah zu verwen-

denden Mitteln ausgeglichen werden muss.

Zu prüfen ist dann freilich, welche steuerli-

chen Folgen für die Mannschaft entstehen. Da

keine Überschüsse erzielt werden, kann keine

Ertragsteuerpflicht entstehen. Allerdings wür-

den die Nutzungsentgelte der Mannschafts-

mitglieder umsatzsteuerpflichtig, wenn die

Kleinunternehmergrenze überschritten wird.

FAZIT  Der Vorsteuerabzug aus Sportanla-

gen ist für Vereine ein problematisches

Thema. Nur im Sonderfall ist er uneinge-

schränkt möglich. Mit Verweis auf § 4 Nr.
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22b UStG kann das Finanzamt vielfach den

Vorsteuerabzug verweigern oder stark ein-

schränken. Gestaltungen (wie die o. g. oder

auch die Auslagerung der Sportanlagen auf

eine getrennte Gesellschaft) führen meist

ertragsteuerlich zu einem ungünstigen Er-

gebnis. Es muss dann geprüft werden, ob

der (höhere) Vorsteuerabzug das rechtfer-

tigt.


